
A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g 
 

3. Nachtragshaushaltssatzung 

der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2025 und 

mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 erhöht um vermindert 

um 

und damit der Gesamtbetrag 

des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 

 gegenüber 

bisher 

nunmehr 

festgesetzt 

auf 

1. im Ergebnisplan     

der Gesamtbetrag der Erträge  3.237.700 €  42.558.300 € 45.796.000 € 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen  1.045.400 €  44.750.600 € 45.796.000 € 

der Jahresfehlbetrag   2.192.300 € 2.192.300 € 0 € 

     

2. im Finanzplan mit     

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  laufender 

Verwaltungstätigkeit  

 

2.453.800 € 

  

41.587.300 € 

 

44.041.100 € 

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  

 

598.800 € 

 

 

 

42.161.100 € 

 

42.759.900 € 

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit  

 

1.222.600 € 

 

6.587.100 € 

 

5.364.500 € 

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit   

 

668.200 € 

 

7.313.900 € 

 

6.645.700 € 

 

§ 2 

Es werden neu festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher   6.061.500 €  auf  4.815.600 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  von bisher  9.220.000 € auf 759.000 € 

§ 3 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.12.2025 erteilt. 

Ratzeburg,  11.12.2025 

  

                                           Stadt Ratzeburg    L.S. 

                                           Bürgermeister 

  

           gez 

                                           Graf  

                                           Der Bürgermeister 



 

Gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird die 

vorstehende III. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025 hiermit bekannt 

gegeben. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 3.02, 

Fachdienst Finanzen, öffentlich aus. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung mit Anlagen nehmen. 

 

Ratzeburg, 11.12.2025 

  

                                           Stadt Ratzeburg 

                                           Der Bürgermeister 

         L.S. 

  

                                            gez. 

         Graf 

                                            Bürgermeister 

 


